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Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die geplante PV-Anlage dient der Erzeugung von Strom aus einer regenerativen Ener-

giequelle und damit dem Klimaschutz. 

 

 

 

 

Die geplante PV-Anlage dient der Erzeugung von Energie aus einer regenerativen Ener-

giequelle und damit dem Ziel zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. 

 

 

 

Die Aussagen zu den beschriebenen Rechtsgrundlagen und der besonderen Bedeutung 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Klimaschutz- und Klimawandelanpas-

sungsgesetz Baden-Württemberg sowie die Ausführungen zum Vorrang derer Ziele in 

der Abwägung werden zur Kenntnis genommen. Die Planung für die PV-Anlage dient 

diesen Zielen. 
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Die Aussagen zur Bedeutung auch von PV-Freiflächenanlagen werden zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Das Landwirtschaftsamt hat in der Stellungnahme vom 03.04.2025 aufgrund der Vorbe-

lastung durch die Verkehrsflächen keine agrarstrukturellen Bedenken gegen die Planung 

vorgebracht. Die Untere Naturschutzbehörde (Seite 13 dieser Zusammenstellung) trägt 

unter weitere Berücksichtigung der Belange Biotopverbundes und der artenschutzrecht-

lichen Belange keine grundsätzlichen Bedenken vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aussagen zur Bedeutung auch von PV-Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die zustimmende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

Das Erfordernis der Planung (§1 Abs.3 BauGB) ist in der Begründung beschrieben. Im 

Hinblick auf das Anpassungsgebot an die Ziele der Raumordnung (§1 Abs.4 BauGB) 

wird festgestellt, dass die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage das Ziel der im Regi-

onalplan ausgewiesenen Grünzäsur (Plansatz 3.1.2), also die Gliederung besiedelter Be-

reiche nicht grundsätzlich in Frage stellt. Die PV-Module stellen zwar bauliche Anlagen 

dar, sind jedoch in ihrer Höhe begrenzt. Abgesehen von einem notwendigen Technikge-

bäude sind keine weiteren Gebäude vorgesehen. Der Freiraum ist im Planbereich durch 

die Verkehrsanlagen bereits beeinträchtigt. Durch die geplante Fotovoltaikanlage wird 

keine erheblich weitergehende Beeinträchtigung des vorbelasteten Freiraumes erwartet. 

Bezüglich der Forderung nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§1 

Abs.5 BauGB) wird auf die Ausführungen der Stabsstelle für Energiewende, Windener-

gie und Klimaschutz des RP Stuttgart auf den Seiten 1-4 dieser Stellungnahme verwie-

sen. §1a Abs.2 BauGB fordert einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden und eine 

Begründungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen. Hierbei ist auf 

die Vorbelastung der Fläche durch die Verkehrsflächen hinzuweisen. Aufgrund dieser 

Vorbelastung erhebt das Landwirtschaftsamt keine Bedenken gegen die Umwandlung 

der bisherigen Grünflächen. 

 

 



Gemeinde Neckartenzlingen 
Gemarkung Neckartenzlingen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
ĂSolarpark B312, Ausfahrt Weidach ñ 

Stellungnahmen zum Vorentwurf 
Zusammenstellung vom 04.07.2025 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit §3 Abs.1 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.1 BauGB Seite 6 / 24 
 

Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung und Planer  Beschluss  
 

 

Zur Hochwassergefährdung ist festzustellen, dass keine Überflutungsgefahr durch Ge-

wässer besteht. Die vorläufigen Karten zum laufenden Starkregenrisikomanagement der 

Gemeinde Neckartenzlingen weisen für die betreffende Sonderbaufläche keine Überflu-

tungsgefährdung aus. 

 

Die zustimmende Stellungnahme der Betroffenheit der Regionalen Grünzäsur wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die zustimmende Stellungnahme zum Grundsatz zum Ausbau solarer Stromgewinnung 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Eine Festsetzung zur zeitlichen Befristung der baulichen Nutzung bis zur Nutzungsauf-

gabe kann im Bebauungsplan festgesetzt werden. Eine entsprechende Regelung mit 

Rückbauverpflichtung wird auch im noch abzuschließenden Durchführungsvertrag auf-

genommen. 
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Kenntnisnahme 

 

 

Der Umweltbericht stuft den Boden mit einer mittleren bis hohe Leistungsfähigkeit ein. 

Es wird angenommen, dass aufgrund der Nutzung mit einer PV-Anlage große Flächen 

als Vegetationsflächen verbleiben und die Bodenfunktionen weitgehend erhalten wer-

den können. Darüber hinaus ist auf die Vorbelastung der Flächen durch die angrenzen-

den Verkehrsflächen hinzuweisen. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge des früheren 

Baus der Anschlussstelle bereits weitreichende Bodeneingriffe erfolgt sind und das na-

türliche Bodengefüge durch die früheren Straßenbaumaßnahmen in weiten Teilen be-

reits beeinträchtigt ist. 

 

 

Ein Hinweis auf die Bestimmungen von §2 Abs.3 LBodSchAG ist bereits im Textteil 

des Bebauungsplanes enthalten.  

Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes ist Gegenstand des Bauantrages. 

 

 

 

 

Die Planung orientiert sich am bestehenden Gelände. Die Halterungen für die Module 

sollen nach derzeitigem Kenntnisstand gerammt werden. Es ist nicht mit überschüssigen 

Erdmassen zu rechnen, die nicht auf dem Gelände verbleiben können. 

 

 

Auf die Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde auf Seite 13 dieser Zusam-

menstellung wird verwiesen. 
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Die geologischen Verhältnisse spielen für die vorgesehene Nutzung einer Freiflächen-

photovoltaikanlage keine bedeutende Rolle, da die Anlage ohne weitgehende Eingriffe 

in den Boden erstellt werden kann und geringe Anforderungen an die Gründung beste-

hen. Ein entsprechender Hinweis kann aber im Textteil ergänzt werden. 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim Landratsamt Esslingen teilt mit, 

dass Grundwasser ab einer Tiefe von 3,5m zu erwarten ist und insofern keine Bedenken 

bestehen. 
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Durch die geplanten Fundamente, technische Einrichtungen und Zufahrtsbereiche der 

Anlage erfolgt eine geringfügige Versiegelung. Die PV-Module führen zu einem verän-

derten Regenwasserabfluss. Regenwasser der Module wird jedoch nicht gesammelt und 

abgeleitet, sondern tropft an den Modulen ab. Durch die Aufständerung verbleibt ein 

Großteil der bisherigen Vegetationsflächen. Es handelt sich dabei um bewachsenen Bo-

den, der wie in seinem bisherigen Zustand und seiner bestehenden Mächtigkeit das an-

fallende Regenwasser aufnehmen und versickern kann. Durch die Anlage entsteht keine 

Verschmutzung des anfallenden Regenwassers. 

Der Textteil des Bebauungsplanes enthält bereits die Festsetzung zur Regenwasserversi-

ckerung. Diese kann um weitere Vorgabe zur Versickerung über bewachsenen Boden 

entsprechend der Stellungnahme ergänzt werden.  

 

 

Mit einer so tiefen Gründung der Module ist nicht zu rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis kann entsprechend angepasst werden. 
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Querung der Straßen durch Tiere: Es ist eine starke Vorbelastung durch die bestehenden Straßen 

vorhanden. Minimierend wirkt die vorgesehene Erweiterung der Bodenfreiheit des Zaunes auf 20 

cm. Für Kleinsäuger bis zu Fuchsgröße ist dies problemlos durchquerbar. Ein baden-württember-

gischer Wildtierkorridor ist nicht ausgewiesen, der Abstand zum nächstliegenden beträgt etwa 8 

km (LUBW, Datendienst). Größere Tiere wie Wildschwein und Reh können nur entlang des Zau-

nes queren. Es wurde eine Ersatzmaßnahme formuliert. 
 

Letzter Korridor des Biotopverbundes zwischen Bempflingen und Neckartenzlingen: Die Biotop-

Verbund-Flächen nordwestlich des Planbereiches werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die beiden angesprochenen Dreiecksflächen sind Verkehrsinseln und liegen außerhalb des Gel-

tungsbereichs. Derzeit kann der Ökopunkteausgleich planintern geleistet werden, bei einem klei-

nen rechnerischen Überschuss. Auf die genannten Flächen hat der Vorhabenträger keinen unmit-

telbaren Zugriff. Die Anlage von Ansaaten wäre zwar denkbar, die Pflege müsste über das Stra-

ßenbauamt erfolgen, solche Flächen werden aber häufig und engmaschig gemulcht damit die 

Sicht nicht beeinträchtigt wird. Dieses Szenario erbringt keinen zusätzlichen Trittsteineffekt. Klei-

nere und mittlere Säugetiere können nach wie vor queren (Bodenfreiheit des Zauns). Die Extensi-

vierung innerhalb des Bereichs der PV-Anlage sowie die Biotopstrukturen bedeuten eine Aufwer-

tung für u.a. Insekten (Wildbienen, Schmetterlinge). Die Trittsteinfunktion bleibt, in anderer Bio-

toptypenausprägung, also erhalten. 
 

Bodenfreiheit der Einzäunung: Eine Bodenfreiheit von 20cm für Zäune kann für eine bessere 

Durchlässigkeit für Kleinsäuger vorgesehen werden.  
 

Bilanzierung: Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist ausgeglichen. 
 

Maßnahme A1 (Grünflächen im Bereich der PV-Anlage): Die Maßnahme A1 bezieht sich gemäß 

Festsetzung 1.5.4 auf die Flächen zwischen einem künftigen Zaun und den Modulen, also Bereich 

die bislang weitgehend entlang der Böschungen intensiver gepflegt wurden. Gemäß Ziffer 1.5.4 

des Textteils sind jedoch auch die Flächen zwischen und unter den Modulen dementsprechend zu 

entwickeln. Im Umweltbericht ist dies nicht als Ausgleichsmaßnahme benannt, da sich rechne-

risch in der E-/A-Bilanz keine Aufwertung ergibt. Eine darüberhinausgehende Extensivierung 

weiterer Flächen ist nicht erforderlich und würde zu einer Überkompensation führen. Im Umwelt-

bericht wird entsprechend der Empfehlung der Stellungnahme eine Mahdhöhe von mind. 10 cm 

als Minimierungsmaßnahme angeführt. Zudem kann für die gesamte Grünfläche ein Mulchverbot 

festgelegt werden. Die Grünfläche innerhalb der Anlage wird extensiviert, eine Düngung unter-

bleibt. 
 

Maßnahme A2 (Habitatstrukturen): Ein ausführliches Pflegekonzept ist nicht Gegenstand eines 

Umweltberichts. Ein entsprechendes Konzept kann im Rahmen der Ausführungsplanung erstellt 

werden. Regelungen zur Pflege können im Durchführungsvertrag getroffen werden. 
 

Maßnahme A3 (Zaunbegrünung): Der Ansatz in der Bilanzierung lautet, dass jede Kletterpflanze 

mindestens ein Meter Zaun begrünt. Nach einigen Jahren wird das deutlich mehr sein. Wildrosen 

(Rosa canina Gruppe und Rosa rugosa) sowie Schlehen samen sich meist von selbst an bzw. wer-

den von Vögeln eingebracht. Eine weitergehende Bepflanzung ist daher nicht erforderlich und 

würde zu einer Überkompensation führen.  
 

Monitoring: Ein entsprechendes Monitoring wird vorgesehen. Regelungen dazu können im 

Durchführungsvertrag getroffen werden. 
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Eine Reduzierung der Modulhöhe von 4,0m auf 3,5m kann nach Abstimmung mit dem Vorhaben-

träger für eine bessere Landschaftseinpassung vorgesehen werden. Ansonsten wird die Anord-

nung der Module entsprechend dem bestehenden Gelände vorgesehen.  
 

Ein Abstand von 3m ist vorgesehen. Auf die Eintragungen im Plan wird verwiesen.  
 

Die Zaunhöhe kann auf 2m reduziert werden. Die zulässige Art des Zaunes kann um den Wild-

schutzzaun ergänzt werden. Für eine wirksamere Einzäunung sollen auch Stabgitterzäune zuge-

lassen werden. Durch die Bodenfreiheit von 20 cm ist dennoch die Durchlässigkeit für Kleinsäu-

ger gewährleistet. 
 

Die Empfehlung für Zufahrtsbereiche kann übernommen werden. Der Textteil sieht bereits was-

serdurchlässige und offenporige Beläge für befestigte Flächen vor. 
 

Dies ist vorgesehen. Die Pflegehinweise zur Maßnahme A1 sollen auch für die Fläche unter und 

zwischen den Modulen gelten. 
 

Im Bebauungsplan können Festsetzungen zu Maßnahmen und deren Herstellung getroffen wer-

den. Der Umweltbericht enthält einzelne Aussagen zur Pflege. Ein ausführliches Pflegekonzept ist 

aber nicht Gegenstand eines Umweltberichts. Ein entsprechendes Konzept kann im Rahmen der 

Ausführungsplanung erstellt werden. Im Durchführungsvertrag sollen entsprechende Regelungen 

zur Umsetzung und Pflege getroffen werden. 

 

Ein ausführliches Pflegekonzept ist nicht Gegenstand eines Umweltberichts. Ein entsprechendes 

Konzept kann im Rahmen der Ausführungsplanung erstellt werden. Regelungen zur fachgerech-

ten Pflege können im Durchführungsvertrag getroffen werden. 

 

 

 

Eine ergänzende Untersuchung zur Holzhütte von HPC kommt zum Ergebnis, dass da-

von auszugehen ist, dass die Hütte bisher nicht als Quartier von Fledermäusen oder als 

Nistplatz durch Vögel genutzt wurde. Eine Nutzung durch Fledermäuse als Tagesquar-

tier ist angesichts des Vorhandenseins zahlreicher Einschlupfmöglichkeiten aber prinzi-

piell möglich. Auf den ergänzenden Bericht von HPC vom 03.07.2025 wird verwiesen. 

Der Vorhabenträger bestätigt jedoch, dass die bestehende Holzhütte im Zuge der Erstel-

lung der PV-Anlage nicht entfernt wird. Insofern ist nicht mit einem artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestand zu rechnen.  

Für den Fall, dass die Holzhütte zu einem späteren Zeitpunkt zukünftig dennoch abgän-

gig sein sollte, wird der bestehende Hinweis entsprechend angepasst.  

 

Im Frühjahr 2025 wurde fünf weitere Begehungen zur Prüfung eines Eidechsenvorkom-

mens durchgeführt. Bei den Begehungen konnten keine Nachweise eines Vorkommens 

der Zauneidechse erbracht werden. Auf den ergänzenden Bericht von HPC vom 

03.07.2025 wird verwiesen.  
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In unmittelbarem Umfeld befinden sich keine Wohngebiete, sodass in diesem Zusam-

menhang keine Blendwirkung zu befürchten ist. Eventuell sind Auswirkungen auf den 

Straßenverkehr möglich. Unter anderem aus diesem Grund setzt der Bebauungsplan be-

reits die Verwendung von reflexionsarmen Photovoltaikmodule mit geringer Reflexion 

und Blendwirkung fest. Eine weitere Reduzierung der Blendwirkung kann durch die 

festgesetzte Zaunbegrünung erfolgen, die so angebracht werden sollte, dass Zaunab-

schnitte in blendungsgefährdeten Bereichen, also entlang der Straße in östlicher, südli-

cher und westlicher Richtung begrünt werden.  

Die Blendwirkung ist auch abhängig von der Modulneigung, die jedoch im Bebauungs-

plan nicht festgelegt ist. Insofern kann bei der Objektplanung über eine Variation der 

Modulneigung auf mögliche Blendwirkungen reagiert werden.  

Im Textteil wird ein Hinweis auf den entsprechenden Leitfaden ergänzt werden. 
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